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Im Jahr 224 haben die Sasaniden in Persien die Macht übernommen.
1
 Schon am Ende dieses 

Jahrhunderts haben Persien und Rom regelmäßige, diplomatische Beziehungen angeknüpft.  

Die Erhöhung der Bedrohung seitens Hunnen
2
 und, was wichtiger zu sein scheint, die Teilung 

Armeniens,
3
 das Ursache von jahrelangen Konflikten war, haben die persisch-römischen Beziehungen 

auf eine andere Ebene gebracht. Die Diplomatie wurde immer mehr zur Alternative für militärische 

Handlungen.
4
 Finanzielle Abrechnungen stellen einen interessanten Aspekt der Diplomatie dar.

5
 

Die Fragen, die sich im Aufsatz stellen, sind die folgenden: Seit welcher der Vereinbarungen 

wurde sich das römische Reich zu den regelmäßigen Zahlungen an Persien verpflichtet?
6
 Welches Ziel 

hatte Šahānšāh, als er Subsidien von Kaisern verlangte? War die Forderung der Teilnahme  

des römischen Reiches an den Kosten der Verteidigung von den Kaukasuspässen eine wirkliche 

Ursache der finanziellen Forderungen seitens persischer Könige? 

1 

Die erste Information über eine Übersendung der finanziellen Mittel von dem römischen 

Kaiser an den sasanidischen König wurde in die Inskription des Großkönigs Šāpur (242-272),  

auf Ka’ba-ye Zardošt (ŠKZ) angebracht.
7
 Es scheint aber, dass die Summe von 500 000 Denaren,

8
  

von der im Text gesprochen wird, eine einmalige Zahlung für die Entlassung von römischen Geiseln, 

die in der Schlacht bei Pērōz Šāpur in Gefangenschaft geraten sind, gewesen sei.
9
 

Von den wirklichen Gesprächen, die regelmäßige Zahlungen betreffen, können wir erst  

im Bezug auf die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts. Eine Basis für diese Erwägungen stellt hier der 
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Text von Johannes Lydos,
10

 wo der Autor feststellt, dass die Römer imstande seien, die Barbaren aus 

Norden aufzuhalten, indem sie Artašat und seine Gegend kontrollierten. Die Situation änderte sich, 

nachdem ein Teil der Region Trans-Trigritania an Šapur II. (309-379) nach dem Vertrag aus dem Jahr 

363 übergegeben worden war,
11

 da Persien nicht imstande war, selbstständig  dieses Territorium  

zu verteidigen. Daher begannen zwei Mächte mit Verhandlungen über römische Subsidien für  

die Verteidigung von Kaukasus. Diese Gespräche sollte Salutius im Namen des römischen Reiches 

führen.
12

  

Die indirekte Bestätigung dieses Faktes finden wir in syrischer Chronik Yeshu‘ Stylite, nach 

der die Übergabe im Jahr 363 Nisibis an Šāpur II. eine Geldentschädigung war. Das heißt, Persien 

sollte von der Stadt über 120 Jahre finanziell profitieren.
13

 Es stellt sich jedoch die Frage, warum 

Ammianus Marcellinus nichts über die finanziellen Abrechnungen schreibt, obwohl er beinahe 

Augenzeuge dieses Friedenschlusses war.  

Nach Johannes Lydos wurden andere Gespräche, die eine Teilnahme Roms an Kosten  

der Verteidigung von Kaukasus betrafen, von Theodosius II. (408-450) geführt. Großkönig Yazgerd 

baute eine Festung, die den Übergang durch Kaukasus sperren sollte.
14

 Mangel an finanzieller 

Unterstützung  seitens Rom, bei dem Bau der Festung Biraparah sollte Grund für den Einmarsch 

persischer in die Provinz Syrien und Kappadokien.
15

 Der Kaiser übersandte über Sporacius ungewisse 

Geldsummen, Yazgerd hat seine Truppen nach Persien zurückgezogen.
16

  

Johannes Lydos datiert dieses Ereignis nicht. Da man aufgrund des Textes nicht bestimmen 

kann, welchen iranischen Herrscher der Verfasser meint, können wir nur einen breiten zeitlichen 

Rahmen bestimmen, d. h. zwischen den Jahren 408 und 450 – zwischen dem Anfang  der Herrschaft 

von Theodosius II und dem Tod von Yazgerd I (399-420) oder zwischen den Jahren 439 und 450, also 

zwischen dem Anfang der Herrschaft von Yazgerd II (439-457) und dem Tod von Theodosius II.  

Diese Gespräche könnte man der Vereinbarung aus dem Jahr 408 oder aus dem Jahr 441 zuordnen.
17

 

Für die Anerkennung, dass die Vereinbarung im Jahr 408 durch Theodosius II und Yazgerd I 

geschlossen wurde, spricht der Text Tabarī, der den Krieg 421-422 beschrieb.
18

 Der Text gab an, dass 

„Mehr Narseh Sūrēn
19

 marschierte, mit 40 000 Soldaten, in Rom ein und zwang den Kaiser, den Tribut 

weiter zu zahlen”. Nach Tabarī fand dieses Ereignis während der Herrschaft des Bahrām Gōr (420-

439).
20

 Es erhielten sich jedoch keine Informationen über Tätigkeiten der persischen Truppen in Syrien 

und Kappadokien während der Herrschaft von Yazgerd I. Der Angriff der Truppen des Yazgerd II im 

Jahr 440, den armenische Quellen erwähnen, hat sich bestätigt.
21

 Die durch Elĭsē dargetsellte 

Beschreibung von diesen Ereignissen deckt sich mit der Fassung von Johannes Lydos. Der einzige 

                                                           
10 Joh. Lyd. De Mag. III 52-53. 
11 MAKSYMIUK (2015) 101-102. 
12 Saturninus Secundus Salutius, praefectus praetorio per Orientem in Jahren 361-365 und 365-367 (PLRE1 814-

817); Einer der Verhandlungspartner des im Jahr 363 geschlossenen Friedens; Amm. Marc. XXV 7. 7; Zos. III 31. 

1.  
13 Yeshu‘ Stylite VII. 
14 Joh. Lyd. De Mag. III 52.  
15 Joh. Lyd. De Mag. III 53: Ἐκ ταύτης τῆς ἀφορμῆς οἱ Πέρσαι Ῥωμαίοις ἐπετέθησαν, κατὰ σμικρὸν ἐπὶ τὰς 

Συρίας καὶ Καππαδοκίας ἐκχεόμενοι, ὡς δῆθεν ἀδικούμενοι καὶ τὴν ὑπὲρ τῶν κοινῶν γενομένην δαπάνην κατὰ τὸ 

ἐπιβάλλον Ῥωμαίοις ἀποστερούμενοι   
16 Wahrscheinlich Flavius Sporacius, comes domecticorum peditorum seit 450 und consul  seit 452 (PLRE2 1026-

1027); Joh. Lyd. De Mag. III 53: …ὥστε Σποράκιον τὸν πρῶτον ὑπὸ Θεοδοσίου τοῦ μείζονος ἐκπεμφθῆναι 

διαλεχθησόμενον Πέρσαις· ὁ δὲ δυνάμει τε χρημάτων καὶ συνέσει λόγων ἐγγὺς ἔπειθε Πέρσαις, Ῥωμαίων ὥσπερ 

χαριζομένων αὐτοῖς, ὑποφόρων Ῥωμαίων ἡσυχάζειν καὶ φίλους εἶναι.  
17 Über die Vereinbarung aus dem Jahr 408: Sokr. HE VII 8; Soz. HE IX 4. 1; Cod. Iust. IV 63. 4; Die 

Information über die Zahlung durch Arcadius (395-408) an Yazdgerd I 72 000 solidi seint in diesem Kontext 

interessant zu sein, (Kerdenos.  col. 586), wir können jedoch die Gründe, nach denen sich der Kaiser in diesem 

Fall richtete, nicht nennen; über die Vereinbarung aus dem Jahr 441. 
18 SYVÄNNE (2015) 78-85. 
19 MAKSYMIUK (2015b). 
20 Tabarī I 868. 
21 Ełišē I s. 6; Mos. Khor. III 67. 
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Unterschied ist die Person des Unterhändlers.  Es war wohl nicht Sporacius, sondern Anatolius.
22

 Es 

scheint also, dass Yazgerd II war König des Irans, den Johannes Lydos erwähnte. Es gibt jedoch keine 

Grundlagen in den Quellen, um zu glauben, dass Theodosius II das Angebot des Königs angenommen 

hat und sich zu regelmäßigen Zahlungen für die Verteidigung der Kaukasuspässe verpflichtete.  

Weitere Information über sasandischen Forderungen finden wir im Text von Priskos von 

Panion, der schrieb, dass Großkönig Pērōz I (459-484), um 464/465 vom Kaiser Leo I (457-474) 

verlangte, dass er seine Truppen herschickt oder Kosten der Verteidigung der Festung Ioureipakh 

bezahlt.
23

 Zeno (476-491) leistete zwar finanzielle Hilfe für die Erlösung Pērōz aus der Sklaverei  

der Hunnen, Yeshu‘ Stylite betont jedoch, dass dies nur eine Geste des guten Willens von dem Kaiser 

gewesen sei, und auf keinen Fall das Tribut.
24

  Nach dem Tod Pērōz im Jahr 484 gibt es keine 

Bemerkungen über römische Leistungen. Rückfällige Geldforderungen hat Kawād I (488-496, 498-

531), um 500 erhoben. Der König hat sich in einem Brief an Anastasius (491-518) auf in seinem 

Archiv gefundene schriftliche Verpflichtung Roms zur gegenseitigen Hilfe berufen.
25

 Die Ablehnung 

des Kaisers, der einen Kredit oder den Kauf der Festung in Kaukasus angeboten hatte,
26

 war der Grund 

des Krieges in Jahren 502-506.
27

  

Die Daten, die konkrete, vom Reich an den Iran bezahlte Beträge betreffen, finden wir  

in Bezug auf das 6. Jahrhundert. Im Jahr 506 hat Anastasius, auf Grund des Waffenstillstands,  

10 centenaria Gold (umgerechnet 72 000 solidi), an Kawād I bezahlt.
28

 Nach Quellen war das  

eine Zahlung fürs Wiederkaufen der Stadt Amida.
29

 Im Jahr 518 hat Justin I (518-527) die Macht 

übernommen. Kawād verlangte vom Kaiser die Überweisung von 50 centenaria (360 000 solidi),  

das sollte die Zahlung für 10 Jahre sein (5 centenaria pro Jahr). Ähnliche Situation gab es nach  

der Machtübernahme durch Justinian I (527-565).
30

 Im Jahr 532 haben Justinian I und Xusrō 

Anōšīrvān (531-579) den ewigen Frieden geschlossen. Johannes Malalas erwähnte dabei  

die Verpflichtung der Herrscher zur gegenseitigen Hilfe, nicht nur militärischen, sondern auch 

finanziellen.
31

 Auf Grund dieses Vertrages zahlte Justinian 110 centenaria (792 000 solidi).
32

 Im Jahr 

540 verlangte Xusrō I, nachdem er die Stadt Antiocheia erobert hatte, vom Kaiser einmalige Zahlung 

in der Höhe 50 centenaria (360 000 solidi), gleichzeitig forderte er jährliche Zahlungen in der Höhe  

5 centenaria (36 000 solidi). Diese Gelder sollten Subventionen für die Verteidigung Kaukasus sein.
33

 

Seit dem Waffenstillstand vom Jahr 545 reduzierte Xusrō seine die Höhe der jährlichen Zahlungen 

betroffenen Forderungen bis 4 centenaria (28 800 solidi). Laut der westlichen Quellen hat Justinian 

diesen Betrag für den 5-jährigen Waffenstillstand in Lazika gezahlt.
34

 Als Bedingung, Verhandlungen 

im Jahr 551 zu führen, war die Zahlung 6 centenaria (43 200 solidi) an den Iran. Diese Summe 

entspricht dem Zeitraum von 5 Jahren und 18 Monaten seit letzten Abrechnungen, außerdem forderte 

der König 20 centenaria (144 000 solidi), einmalig bezahlt. Justinian wollte am Anfang diese Zahlung 

in 4 Raten verteilen. Er begründete dies damit, dass er keine schriftliche Garantie über die Haltung  

des Waffenstillstandes von Xusrō bekommen hatte. Schließlich hat er die Gesamtsumme auf einmal 

gezahlt. Der Kaiser hat 46 centenaria (331 200 solidi) für 11 Jahre und 6 Monate gezahlt.
35

  

                                                           
22 magister militum per Orientem w Jahren  433-446 (PLRE2 84-86); Prokop  (Hist. I. 2. 11-15) beschreibt 

höchstwahrscheinlich dieses Ereignis, er indentifiziert jedoch falsch den persischen König als Bahrām Gōr. 
23 Prisk. fr. 41. 1. 3-27. 
24 Yeshu‘ Stylite VIII-X. 
25 Mal. XVIII 44. 
26 Theoph. AM 5996. 
27 GREATREX (2010) 227-251. 
28 Solidus - eine goldene römische Münze, die 1/72 eines Pfundes entsprach (in späteren Quellen als nomisma 

bezeichnet).  
29 Yeshu‘ Stylite LXXXI; Prok. Hist. I 9. 24. 
30 Chronicon 724, s. 111; Mika’el Rabo IX 16; Zachariah VIII 5. 
31 Mal. XVIII 76. 
32 Prok. Hist. I 22. 3-5; Zachariah IX 7.   
33 Prok. Hist. II 10. 19-24; Tabarī I 898.       
34 Prok. Hist. II 28. 10. 
35 Prok. Hist. VIII 15. 16-18.      
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Die jährlichen Zahlungen wurden offiziell im Jahr 562 vereinbart. Auf Grund des sogenannten  

50-jährigen Friedens verpflichtete sich Justinian für eine Zahlung in der Höhe von 4 centenaria 

(28 800 solidi) jährlich. Die Summe für die ersten 10 Jahre ist in 2 Raten verteilt worden, die erste 

Rate für 7 Jahre in der Höhe von 28 centenaria (201 600 solidi) ist sofort gezahlt worden, die andere 

sollte nach 7 Jahren gezahlt werden.
36

  Finanzielle Verpflichtungen befanden sich nicht im Haupttext 

des Vertrags, sondern in einer separaten Klausel, die vor den richtigen Verhandlungen besprochen 

worden ist. Auf dieser Basis kann man annehmen, dass Vereinbarung dieser Verpflichtungen als 

Bedingung für weitere Gespräche war. Justin II (565-578) verlangte eine Neuverhandlung  

des Vertrages, und im Jahr 572 lehnte er alle Zahlungen an den Iran ab.
37

 Tätigkeiten des Kaisers 

führten zum erneuten Kriegsausbruch. Im Jahr 547 schloss man den einjährigen Waffenstillstand,  

für den das Reich 6 centenaria (43 200 solidi) gezahlt hat. Im nächsten Jahr verlängerte man ihn um  

3 Jahre, diesmal nach den Zahlungen aus dem Jahr 562 – 12 centenaria (86 400 solidi).
38

 Erst im  

Jahr 578 verzichtete Xusrō I auf regelmäßige Zahlungen vom Reich.
39

  

Anhand Quelltexten kann man fraglos feststellen, dass der Kaiser sich zu regelmäßigen 

jährlichen Zahlungen im Jahr 562 verpflichtet hat. Dies bestätigt die Information von Prokop über  

den Waffenstillstand vom Jahr 551. Bedingungen dieses Waffenstillstandes waren im Reich sehr 

unbeliebt.  Es ging nicht nur um die Verstärkung der Position Irans in Kaukasus, sondern wichtiger  

war der Grund von Zahlungen, wie es scheint. Prokop hat ironisch geschrieben, dass „Geld wurde 

gezahlt angeblich für befristete Waffenruhen, und diesen Tribut nannte man Vertrag“.
40

 

Wenn man jedoch die Beträge, die durch Kaiser aufgrund einzelnen Vereinbarungen  

im 6. Jahrhundert gezahlt wurden, im Vergleich mit der Höhe der jährigen Zahlungen an persische 

Herrscher, analysiert, kann man die These stellen, dass Vereinbarungen über regelmäßige Zahlungen 

schon früher geschlossen wurden. Auf Grund des Ewigen Friedens 532 zahlte Justinian 110 centenaria 

Gold an Xusrō I. Die Hauptfrage ist, warum er gerade diesen Betrag gezahlt hatte? Wenn wir ihn  

in 5 Raten verteilen, d.h. die Höhe von jährlichen Zahlungen, die Kawād von folgenden Kaisern 

verlangt hatte, bekommen wir 22 Jahre. Wenn wir dasselbe mit dem Betrag von 10 centenaria machen, 

die Anastasius im Jahr 506 gezahlt hatte, können wir annehmen, dass diese 10 centenaria kein Preis 

fürs Wiederkaufen von Amida (wie manche Quellen angeben), sondern eine Zahlung für Jahre 507-

508. In diesem Fall wäre die Verpflichtung zu regelmäßigen, jährlichen Zahlungen schon im Jahr 506 

entstanden. Damit kann man Forderungen von Kawād an Justin I und Justinian I erläutern, indem sie 

die Macht übernahmen. Diese Tatsache wird auch durch die Höhe finanzieller Regelungen, die im 

Ewigen Frieden vereinbart worden waren. Die Summe von 110 centenaria war eine rückständige 

Zahlung für 22 Jahre (d.h. für Jahre 509-530). Außerdem verlangte Xusrō nach der Eroberung  

der Stadt Aniocheia im Jahr 540, von Justinian einmalige Summe von 50 centenaria. Er betonte dabei, 

dass dieses Geld keine Garantie für den Kaiser sei, dass der Iran keine militärischen Handlungen 

führen wird, auch in der Zukunft. Xusrō erwartete auch eine Verpflichtung zur regelmäßigen Zahlung 

in der Höhe von 5 centenaria jährlich. Man sollte also annehmen, dass die Summe von 5 centenaria 

eine rückständige Zahlung für Jahre 531-540. Der Waffenstillstand vom 545 Jahr hat jährliche 

Verpflichtungen des Kaisers bis 4 centenaria reduziert, die man sofort gezahlt hat. Ich glaube, sie 

bezogen sich auf Jahre 541-545. Im Jahr 551 zahlte Justinian 46 centenaria für 11 Jahre und 6 Monate, 

die den Jahren 546-557 entsprechen. Im Jahr 557 führte man weitere Gespräche und alle Zahlungen 

wurden suspendiert.  

Zusammenfassend, sollte man annehmen, dass die Vereinbarung über regelmäßige Zahlungen 

wurde im Jahr 506 geschlossen. Die finanziellen Regulierungen waren Bedingung, mit weiteren 

Gesprächen anzufangen, was Menander erwähnt, indem er den 50-jährigen Frieden beschreibt. 

Deshalb kann man feststellen, dass der Iran die Gespräche über Waffenruhen führte, nachdem alle 

rückständigen Zahlungen durch den Kaiser gezahlt waren. Die Höhe von Beiträgen, die die folgenden 

                                                           
36 Men. Prot., fr. 6. 1. 134-154; Th. Sim. III 9. 10; GARIBOLDI (2009) 249-259. 
37 Mika’el Rabo X 1; Th. Sim. III 9. 3. 
38 Men. Prot., fr. 18. 4.    
39 Men. Prot., fr. 20. 2. 15-69. 
40 Prok. Hist. VIII 15. 16-18. 
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Herrscher an persische Könige im 6. Jahrhundert gezahlt hatten, wurden nicht ad hoc während 

einzelnen Verhandlungen vereinbart. Sie war Folge der Vereinbarung zwischen Anastasius und Kawād 

(506) und später ist sie reduziert worden, durch Vereinbarungen zwischen Justinian und Xusrō (545).  

2 

 

Das andere Problem, das im Kontext oben genannten finanziellen Abrechnungen  

zu besprechen ist, ist der Grund, für den persische Herrscher ihre Forderungen erhoben haben.  

Aus den Quellen ergibt sich, dass eine Forderung der Teilnahme durch das Reich an Kosten  

der Verteidigung der Kaukasuspässe im Vordergrund steht. Die Begründung dafür wäre,  

dass Bewohner des Reiches den Schutz der Pässe auch benutzt haben. Der persische Staat hat  

auf eigene Kosten die Festung Ioureipakh/Biraparah gebaut. Die Tatsache, dass Jazdagerd II  

im Jahr 439 den Thron bestieg, und im nächsten Jahr, aus Mangel an kaiserliche Subventionen für den 

Bau, römische Gebiete angriff, lässt vermuten, dass es in diesem Fall ausschließlich um den Umbau 

der Festung ginge. Deshalb sollte man die Festung Ioureipakh/Biraparak mit Darband identifizieren,
41

 

und nicht mit der Festung im Pass Dar’yal.
42

 

Yeshu‘ Stylite und Johannes Malas stellen den iranischen Staat als Bankrotteur dar.
43

  

Die innere Krise an der Wende des 5. und des 6. Jahrhunderts erschütterte ohne Zweifel persische 

Wirtschaft. Die Krise war Folge einer mehrjährigen Dürre und der Bewegung der Mazdakiten.
44

 

Zusätzlich war der königliche Schatz war belastet mit Zahlungen an die Hephthaliten.
45

 Es gibt keine 

Angaben, um den Einfluss der Steuerreform des Staates (ca. 530) auf seine finanzielle Lage in  

der Regierungszeit Xusrō I. Wurde eine Forderung der jährlichen Zahlungen vom Kaiser durch einen 

ökonomischen Faktor determiniert, d h. durch finanzielle Schwäche von Persien?   

Aus den vorherigen Überlegungen ergibt sich, dass Persien feste, jährliche Zahlungen in  

der Höhe von 5 centenaria (36 000 solidi), und seit 545 4 centenaria (28 800 solidi)  verlangte. Wenn 

wir diese Erwartungen mit Forderungen von Atilla, der im Jahr 447 Zahlungen in der Höhe von 

151 000 solidi,
 46

 jährlich verlangte oder mit Forderungen von den Avaren vom Jahr 574 –  

80 000 solidi,
47

 vergleichen, dann müssen wir feststellen, dass sie nicht besonders überhöht waren. 

Vergleichsweise, der Bau der Kirche San Vitale in Ravenna hat Konstantinopel 26 000 solidi 

gekostet.
48

 Außerdem, wenn wir Beträge, die Xusrō I infolge im Westen geführten Feldzügen 

bekommen hat, analysieren, müssen wir annehmen, dass eventuelle jähriche Zahlungen sehr niedrig 

waren und hätten auf keinen Fall Staatsfinanzen verbessert. Warum forderte der König nur 5 (später 4) 

centenaria Gold jährlich, wenn er z. B. von Bewohnern der Städte: Chalkis, Hierapolis, Edessa und 

Konstantia im Jahr 540 Lösegeld in der Höhe von 8 centenaria bekommen hat,
49

 und die Bewohner 

von Edessa haben ihm im Jahr 543 5 centenaria Gold gezahlt, die Bewohner von von Dara –  

10 centenaria Gold?
50

 Nach der Eroberung von Dara im Jahr 573 übernahmen persische Truppen  

200 centenaria (1 440 000 solidi),
51

 Xusrō verlangte aber weiter jährliche Zahlungen. Auf diesem 

Grund kann man annehmen, dass Forderungen der regelmäßigen, jährlichen Zahlungen nicht durch  

die wirtschaftliche Lage Persiens determiniert wurde. 

                                                           
41 Die Festung wurde während der armenischen Rebelle zerstört, um 450: Die Hunnen unter der Führung 

von Ambazuk (PLRE2 68) besassen sie zeitlich, in der Regierungszeit von Pērōz I (Prok. Hist. I 10. 9-

12). Schließlich, nachdem Kawād I sie übernommen hatte, wurde sie nach 506 umgebaut. Den Umbau 

setzte Xusrō fort..  
42 Siehe: KETTENHOFEN (1994) 13-19. 
43 Yeshu‘ Stylite XVIII; Mal. XVIII 44.   
44 HARTMANN (2005) 89-98; JACKSON BONNER (2015) 114-118;  MAKSYMIUK (2015b). 
45 Prok. Hist. I 7. 1. 
46 Prisk. fr. 9. 3. 
47 Th. Sim. I 3. 7. 
48 BÖRM (2008) 334. 
49 Prok. Hist. II 6. 24; II 12. 2; II 13. 6; II 13. 28. 
50 Prok. Hist. II 27. 46; II 13. 28-29. 
51 Joh. Eph. HE VI 5.   
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Warum haben die Großkönige relativ niedrige, aber dafür regelmäßige Zahlungen vom Kaiser 

verlangt? 

Hier muss man die sassanidische Konzeption der königlichen Macht erwähnen.
52

  

Die Grundlage für die Regierungszeit des ersten Königs der neuen Dynastie, Ardāšīr I (224-242) war 

das ihm vom Gott Ohrmazd gegebene farrah.
53

 Farrah (x
v
arənah - Glanz, Ehre) war als göttliche Kraft 

oder Energie gemeint, die eine unerlässliche Bedingung der Regierung war.
54

 Sassaniden haben sich 

selbst als Nachfahrer der mythischen Dynastie Kayāniān, der legitimen Inhaber von farrah, 

dargestellt.
55

 Im Bezug auf diese Konzeption hat Kawād I seinen Söhnen Namen von Kayāniān 

gegeben.
56

 In diesem Zusammenhang ist die Aufstellung durch Xusrō I drei leerer Stühle  

im Audienzsaal in Ktesiphon zu verstehen. Die waren symbolisch für türkische, chinesische und 

römische Herrscher vorgesehen, die sich den persischen Königen, den einzigen Inhabern von farrah 

unterordnen.
57

  

Jährliche, regelmäßige Zahlungen wurden als Zeichen der Abhängigkeit interpretiert.  

Als Hinweis dient hier ein Quellentext von Johannes von Ephesos, der diplomatische Handlungen 

Zemarchos
 58

 bei Türken in Jahren 568-572 beschrieben hat. Einer der Häuptlinge sollte fragen: „Ist 

das wahr, was Perser sagen, dass der römische König ein Sklave des persischen Königs sei und ein 

jährliches Tribut zahlen müsse?”
59

 Ähnliche Interpretation finden wir bei Firdawsī in Šāhnāmeh, wenn 

das Tribut mehrmals als Huldigung erwähnt wird.
60

 Die Interpretation jährlicher Zahlungen als Form 

eines Tributs erscheint auch in westlichen Texten. Prokop hat darüber in Bezug auf  

den Waffenstillstand vom Jahr 551 geschrieben,
61

 sowie auch Theophylakt Simmokatta, indem er 

festgestellt hat, dass der Kaiser im Jahr 562 jährliche Zahlungen gewährte, als ob er Lehensträger 

wäre.
62

  

Zusammenfassend sollte man annehmen, dass Sassaniden keine hohen finanziellen 

Forderungen gegenüber Rom erhoben haben. Sie legten einen großen Wert auf die Regelmäßigkeit. 

Den persischen Königen ging es nicht um Gold, das sie in viel größerer Menge einnehmen konnten, 

indem sie Grenzgebiete angegriffen haben, sondern um das Zeigen ihrer Oberherrschaft über den 

Kaiser. 
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Summary: 

 
The financial statements in the Persian-Roman wars during of the Sasanian 

Research of the Irano-Roman relations seems dominated by teh military perspective. This situation is 

cause by the very nature of the sources which mention both states mostly in light of the warfare waged between 

them. Equally fascinating are the diplomatic relations between Rome and Iran. One of the most interesting aspects 

of non-military relations are financial flows between both states. According to John Lydos, king Yazgerd was to 

offer emperor Theodosius II (408-450) building together a fortress which was to block the passage through 

Caucasus. At the same time the king demanded from the emperor participation in the costs of the defense of the 

fortress. The problem of the reconciliation of the payments for defending of the Caucasian frontier  became the 

grudge between the states making the rectification of the relationships even more difficult. The key problem seems 

to determine the peace negotiations which initiated Iranian claim towards the Empire. The second problem might 

be the motives which drove Iranian monarchs in their financial claims towards the emperors.  

Keywords: Rome, Iran, Caucasus, wars, diplomacy, financial statements, Sasanian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


